
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/8/8 12Os114/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.1977

Norm

StGB §137

Rechtssatz

"Nachstellen" sind alle Handlungen, die den folgenden im § 137 StGB genannten (Töten, Verletzen, Zueignen)

vorangehen und deren Durchführen bezwecken; damit können schon bestimmte Versuchshandlungen und

Vorbereitungshandlungen selbständig (als vollendetes Delikt) erfaßt werden.
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